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Vierte Satzung zur Änderung 

der Prüfungs- und Studienordnung 

für den Masterstudiengang Maschinenbau 

an der Universität Bayreuth 

vom 14. Oktober 2020 

Aufgrund von Art 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 

Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth fol-

gende Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Maschinenbau an der Universität 

Bayreuth vom 20. März 2018 (AB UBT 2018/013), zuletzt geändert durch Satzung vom 25. Juli 

2019 (AB UBT 2019/029) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„3. der durch die DSH-Prüfung mit dem Gesamtergebnis DSH 2 oder eine vergleichbare 

Prüfung erbrachte Nachweis der fachlich erforderlichen Kenntnisse der deutschen 

Sprache bei Studienbewerbern, die ihre Hochschulzugangsberechtigung oder ihren 

den Zugang eröffnenden Erstabschluss nicht in deutscher Sprache erworben haben.“ 

2. In § 19 Abs. 1 wird das Wort „Teilprüfung“ durch das Wort „(Teil-)Prüfung“ ersetzt. 

3. Der Anhang 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im Pflichtbereich wird im Bereich A2 in der Modulzeile „Summe Bereich A2“ in der 

dritten Spalte die Zahl „50“ durch die Zahl „40“ ersetzt. 

b) Im Wahlpflichtbereich B 4 wird in der Tabelle nach der Modulzeile „Vernetzte Wert-

schöpfung“ folgende Modulzeile eingefügt: 

„Praktikum Leistungselektronik PL AM“ 
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§ 2 

Diese Satzung tritt am 15. Oktober 2020 in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 5. Februar 2020, des 

Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 7. April 2020, des 

Eilentscheides der Hochschulleitung vom 13. Oktober 2020 und der Genehmigung des Präsidenten 

der Universität Bayreuth vom 13. Oktober 2020, Az. A 3395/9 - I/1a. 

Bayreuth, 14. Oktober 2020 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
 DER PRÄSIDENT 
 
 
 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 14. Oktober 2020 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 14. Oktober 2020 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 14. Oktober 2020. 


